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Parkplatzreglement der Gemeinde Kezers

Die Gemein deversamm lu ng von Kerzers

gestützt auf

. das Bundesgesetz über den Strassenverkehr (SBV) vom 19. Dezember 1958
sowie dessen eid genössischen u nd kantonalen Ausf ü hru ngsbestimmu n gen

. Ausführungsregläment zum Raumplanungs- und Baugesetz (RPBR)

vom 1. Dezember 2009

' das Gesetz über die Gemeinden (GG) vom 25. September 1980
r das Ausführungsreglement zum Gese? über die Gemeinden (ARzGG)

vom 28. Dezember 1981
. das Gesetz über die Strassen (StrC; vom 15. Dezember 1967
. das Gesetz über die öffentlichen Sachen vom 4. Februar 1972

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

beschliesst:

Art.'l
Zweck

Für das Parkieren von Fahzeugen auf öffentlichen Grundstücken
beziehu ngsareise Parkplätzen iler Gemeinde Kerzers werden
Gebühren erhoben.

Der Gemeinderat bezeichnet die gebührenpflichtigen
Grundstücke beziehungsweise ParkpläEe der Gemeinde Kerzers
(siehe Ausführungsbestimmungen im Anhang).

Art.2
Geltungsbereich
Kompetenzenregelung

Art.3
Hochstbetrag Pro Stunde

Art.4
Kompetenz Gemeinderat

II. GEBÜHREN

Die Maximalgebühr beträgt Fr. 3.00 pro Stunde
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Bis zum Betrag der von der Gemeindeversammlung festgelegten
Höchstgebühipro Stunde (Art. 3) legt der Gemeinderat die

earkge6uhren fest (siehe AusfÜhrungsbestimmungen im

Anhang)



' Er nimmt dabei Abstufungen vor, die sich nach der
Parkdauerrichten.

' Der Gemeinderat ist zuständig, die maximale Parkdauer
festzulegen.

Art.5
Ticketautomat

Art.6
Gebührenschuldner

Art. 7
Andere Parkplatznutzung

Nichtbeachten Sperzeiten

Die Parkiergebühren werden an den dafür vorgesehenen
Ticketautomaten (zentrale Parkuhr) bezahlt.

Die Gebühr wird vom Lenker oder Halter des Fahzeugs
geschuldet. Sie haften solidarisch für deren Bezahlung.

t Der Parkplatz kann jederzeit ganz oder teilweise insbesondere
für öffentliche Anlässe wie zum Beispiel:

a) ,,Maimärit"

b) Weihnachtsmarkt

c) weitere, durch die Gemeinde bewilligte Anlässe

gesperrt werden.

' Die Ankündigung muss mindestens 48 Stunden vorher erfolgen

' Bei Nichtbeachtung der Sperzeiten werden die Fahrzeuge auf
Kosten der Lenker oder Halter abgeschleppt.

Art.8
Zweckgebundenheit
Gebührenertrag

' Der Ertrag der Gebühren ist aueckgebunden. Er muss
i nsbesondere verwendet werden f ü r:

a) Die Deckung des Unterhaltes, des Betriebes und der
Bereitstellung der Parkplätze und deren technischen
Einrichtungen

b) Die Besoldung des mit der Venrualtung,
und der Überwachung der gebührenpfl
beauftragten Personals

c) Die Tilgung der Schulden der Gemeinde im

Zusam-menhang mit der Erstellung von Parkhäusern und
Parkfeldern

d) Die finanzielle Beteiligung der Gemeinde an die Erstellung
von Parkhäusern und Parkfeldern durch Private, sofern
diese Einrichtungen der Öffentlichkeit zugänglich sind

e) Die Förderung des öffentlichen Verkehrs

des Unterhaltes
ichtigen Parkplätze

f) Strassenunterhalt
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' Über die konkrete Verwendung des Ertrages entscheidet die
Gemeindeversammlung im Rahmen ihrer Finanzkompetenzen

III. STRAFEN UND RECHTSPFLEGE

' Das Verfahren richtet sich nach Artikel 86 des Gemeinde-
gesetzes.

' Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des vorliegenden
Reglements werden mit Busse von Fr. 40.00 bis Fr. 1'000.00
geahndet.

Art. 9
Bussen

Art. 10
Rechsmittel

Art. 12
lnkrafttreten

halten

Das vorliegende
Baudirektion in

Reglement
Kraft.

' Die Anwendung der Spezialgesetzgebung, insbesondere der
eidgenössischen Ordnungsbussenverordnung, bliebt vorbe-

' Verfügungen, welche auf Grund des vorlegenden Re,glements
getrolfen werden, können, innert 30 Tagen ab Empfang, beim
Gemeinderat angefochten unarerden.

' Die Einsprache ist schriftlich einzureichen. Sie hat eine kurze
Darstellung des Sachverhalts, einen Antrag und eine Begrün-
dung zu enthalten.

' Der Einspracheentscheid des Gemeinderates kann, innert 30
Tagen ab Empfang, mit Beschwerde beim Oberamt Murten
angefochten werden.

o 
Die Rechtsmittel der Spezialgesetzgebung bleiben vorbehalten

IV. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 1l Alle früheren Gemeindebestimmungen in dieser Sache sind auf-

Aufhebung früherer Erlasse gehoben-

tritt mit der Genehmigung durch die
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V. BESCHLUSS.UNDGENEHMIGUNGSVERMERKE

Beschlossen von der Gemeindeversammlung am 25. April 1994 und genehmigt von der

Baudirektion des Kantons Freiburg am 14- Juli 1995'

Anderung Art. g, Buc,hstabe 0 beschlossen von der ausserordentlichen Gemeindeversammlung

am 23. SePtember 2014:

Die Gemeindepräsidentin :

Susanne Schwander Erich Hirt

Genehmigt von der Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion am ft. fu 2ßtL,

Der Baudirektor:

Maurice Ropraz ,
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Ausfü h ru ngsbesti mmu ngen

zum,,Parkplatzreglement der Gemeinde Kerzers"

genehmigt an der Gemeinderatsitzung vom 5. Mai 2025

Der Gemeinderat von Kerzers

gestützt auf:

o das Gesetz über die Gemeinden vom 25. September 1980, Art. 60 (GG) und
o das Gemeindereglement ,,Parkplatzreglement", vom 5. Dezember 1994

beschliesst:

Artikel 1

Auf den nachfolgenden aufgeführten, bezeichneten Strassen und Plätzen wird die Parkzeit

kontrolliert:
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blaue Zone

Spezialbewilliqunq
lbewill u

unalbewilli
07:00 - 19:00 Uhrlich
07:00 - 19:00 Uhrlich

lich, 07:00 - 19:00 Uhrtä

täqlich, 07:00 - 19:00 Uhr
frei

blaue Zone
07:00 - 19:00 Uhrlic

täqlich, 07:00 - 19:00 Uhr
07:00 - 19:00 Uhrlichtä

gebührenpflichtige Tage
Spezialbewilliqunq

täslich, 07:00 - 19:00 Uhr
täq 07:00 - '19:00 Uhrich,
täqlich, 07:00 - 19:00 Uhr

f rei

Seelandhalle
ässlihalle Schmitten

Steindleren

Marktplatz
Papiliorama

latz OS SchulhausstrassePa

atz PS Vordere GassePa

lndustriePum
Schwimmbad

Chutzenhütte
Erli

Friedhof
Golatentü rli (Vitaparcou rs)

Herresrain
lnd ustriestrasse

Strasse I Platz
alte Droqerie
Bahnhofstrasse
Burqstatt



Artikel 2

Die Benutzung der Parkfelder ist während den auf den Ticketautomaten oder Tafeln
bezeichneten Zeiten gebührenpflichtig. Die Gebühren werden wie folgt festgesetzt:

h t- nhofstrasse/ f, t--l-r-l-r- tr..-^-+^++ ?|.r.$ran ;i++^ Fried L^# C^^l^^lJ.olloh

Sporthalle Schmittengässli und Schwimmbad

lndustriestrasse

Parkolatz Papiliorama

Gebühr
qratis

Fr. 1.00
Fr. 1.00

Parkzeit
30 Minuten
erste Stunde

iede weitere Stunde

Gebühr
qratis

Fr.2.00
Fr. 2.00

Parkzeit
30 Minuten
erste Stunde

iede weitere Stunde

Gebühr
Fr. 4.00

Parkzeit
pauschal
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Artikel 3

Die Monatsbewilligung für die Parkplätze wird zu Fr. 65.00 (7 TageAffoche)verkauft und kann

bei der Gemeindeverwaltung oder direkt online bezogen werden. Die Parkbewilligung ist fur
das jeweilige Autokennzeichen vorgesehen und nicht übertragbar.

Die Jahresbewilligung für die Parkplätze wird zu Fr. 650.00 (7 TageAlVoche)verkauft und kann
bei der Gemeindeverwaltung oder direkt online bezogen werden. Die Parkbewilligung ist für
das jeweilige Autokennzeichen vorgesehen und nicht übertragbar.

Der Kauf einer Parkbewilligung schliesst keine Garantie auf einen freien Parkplatz ein.

Mitgliedern des Gemeinderates sowie Mitarbeitenden der Gemeinde Kerzers wird eine
Parkbewilligung pro Jahr kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Parkbewilligung ist auf allen

kostenpflichtigen Parkplätzen der Gemeinde Kerzers gültig.

Lehrpersonen der Primar- und Orientierungsschule wird eine Parkbewilligung pro Jahr kostenlos

zur Verfügung gestellt. Die Parkbewilligung ist einzig in der Zone <Lehrer> sowie der Zone
<Schmittengässli > gültig.

Parkbewilligungen für die Spitex See/Lac Stützpunkt Kerzers werden zu einem Preis von
CHF 50.00 pro Parkbewilligung verkauft.
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Artikel 4

Diese Ausführungsbestimmungen treten am 1 . Januar 2026 in Kraft und ersetzen alle früheren
Bestimmungen.

GEMEINDERAT KERZERS

G ndepräsidentrn Gemeindeschreiber:

llt
Ka nn Elmar Baeriswyl
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